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Automatisch generierte Beschreibung]Alleinarbeit
Unterweisungs-Leitfaden
· 

	Allgemeine Hinweise zu diesem Unterweisungs-Thema

	Thema der
Unterweisung
	Alleinarbeit

	Zielgruppe
	Mitarbeitende, die an Alleinarbeitsplätzen tätig sind.

	Ziele der Unterweisung
	Die Teilnehmenden lernen 
wie Alleinarbeit bzw. gefährliche Alleinarbeit definiert ist,
unter welchen Bedingungen Alleinarbeit erlaubt ist und
welche Maßnahmen sie an Alleinarbeitsplätzen schützen.

	Methoden
	Vortrag und Unterweisungsgespräch als Präsenzveranstaltung oder Online-Schulung

	Genutzte Medien
	PowerPoint-Folien, ggf. Flipchart / (digitales) Whiteboard



	Tipps für Ihre Vorbereitung

	Hinweise zur inhaltlichen Vorbereitung
	Machen Sie sich vor der Veranstaltung mit den Folien und diesem Leitfaden vertraut. 
Überlegen Sie vorab, welche Erfahrungen die Teilnehmenden bereits haben. Sind es Berufsanfänger*innen oder erfahrene Fachkräfte? Sie dürfen die Inhalte der Unterweisung an den Wissensstand der Teilnehmenden anpassen. 
Tipp: Je erfahrener die Teilnehmenden sind, desto mehr sollten Sie diese aktiv einbinden, indem Sie diese Erfahrungen im Gespräch auch abfragen. 
Überlegen Sie, an welcher Stelle Sie persönliche Erfahrungen einbringen können. Eine Geschichte über eigene Erlebnisse macht die Veranstaltung für die Teilnehmenden lebendiger und greifbarer.
Machen Sie sich ggf. zur Erinnerung ein paar Notizen in die Präsentation. Diese können Sie dann in der Referentenansicht sehen und haben eine wertvolle Gedankenstütze.
Trauen Sie sich, die Inhalte an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Löschen Sie Inhalte, die auf Sie nicht zutreffen, und ergänzen Sie ggf. betriebsspezifische Inhalte, z. B. konkrete Regelungen zur Alleinarbeit oder die Einweisung auf Personen-Notsignal-Anlagen. 
Ergänzen Sie ggf. Bildmaterial aus Ihrem Betrieb. Dies weckt das Interesse der Mitarbeitenden und verdeutlicht, dass es wirklich ganz konkret um den eigenen Arbeitsplatz geht. Achten Sie jedoch darauf, dass Mitarbeitende auf Fotos nicht erkennbar sind. Dies gilt besonders, wenn es sich um Negativbeispiele handelt, um diese Personen nicht vor den Kollegen und Kolleginnen vorzuführen.

	Hinweise zur organisatorischen Vorbereitung
	Präsenzunterweisung
Buchen Sie rechtzeitig vor der (Präsenz-)Veranstaltung einen Schulungsraum. Planen Sie dabei vor und nach der eigentlichen Unterweisung ein wenig Zeit ein, um die Technik vorzubereiten und ggf. im Nachgang Fragen der Teilnehmenden beantworten zu können.
Laden Sie die Teilnehmenden rechtzeitig zur Unterweisung ein und erinnern Sie kurz vor der Veranstaltung noch einmal an den Termin. Berücksichtigen Sie dabei, dass Mitarbeitende in Schichtarbeit ggf. nicht kurzfristig erreichbar sind.
Bereiten Sie den Unterweisungsnachweis vor. Sie können dazu den Vordruck aus TeachToProtect nutzen. Tragen Sie vorab alle Teilnehmenden am PC ein. Dadurch haben Sie im Nachgang leichter im Blick, wen Sie noch nachschulen müssen.

	
	Online-Unterweisung
Klären Sie ggf. im Vorwege ab, welche Webinar-Software Ihnen im Betrieb zur Verfügung steht bzw. dort zugelassen ist, und machen Sie sich ggf. mit der Software vertraut.
Versenden Sie den Einladungslink für die Unterweisung rechtzeitig vor der Veranstaltung und erinnern Sie kurz vor dem Termin noch einmal daran.
Führen Sie vor der Veranstaltung einen Technik-Check durch: Mikrofon, Video, Bildschirm teilen, ggf. Whiteboard-Funktion.
Tipp: Oft ist es etwas kniffelig, sowohl die Webinar-Software als auch die eigene Präsentation gut sehen zu können. Nehmen Sie sich deshalb beim ersten Mal ausreichend Zeit zum Testen.
Überlegen Sie im Vorwege, wie die Teilnahme dokumentiert werden soll, da die Teilnehmenden keine händische Unterschrift leisten können. 
Loggen Sie sich bereits ein paar Minuten vor der Veranstaltung ein, um mögliche technische Probleme von Teilnehmenden noch vor dem Start der Veranstaltung lösen zu können.



	Hinweise zu Inhalten

	PowerPoint-Folie
	Hinweise / Erläuterungen / Tipps

	
	Begrüßen Sie die Teilnehmenden und stellen Sie das heutige Thema und den geplanten zeitlichen Rahmen kurz vor.
Falls Sie als Dozent*in beauftragt wurden und die Teilnehmenden nicht kennen: Stellen Sie sich kurz vor.

	
	

	
	In vielen Betrieben gehört Alleinarbeit zum Alltag. Wenn es zu einem Arbeitsunfall kommt, kann dies zum Problem werden, wenn verunfallte Personen nicht schnell genug gefunden und versorgt werden. Deshalb gelten für Alleinarbeit besondere rechtliche Anforderungen.
In diesem Abschnitt lernen die Teilnehmenden die Definition von Alleinarbeit sowie typische Beispiele für Alleinarbeit kennen. 

	
	Wichtig: Alleinarbeit ist grundsätzlich nicht verboten. Allerdings muss der Arbeitgeber für jede Alleinarbeit eine Gefährdungsbeurteilung durchführen, um zu prüfen, ob dadurch ein erhöhtes Gesundheitsrisiko für die Mitarbeitenden besteht. Ist dies der Fall sind besondere Schutzmaßnahmen festzulegen.
Machen Sie an dieser Stelle deutlich, dass diese Maßnahmen lebensrettend sein können –- es geht um nicht weniger als die persönliche Gesundheit Ihrer Teilnehmenden!
Diskutieren Sie mit den Teilnehmenden: Welche Arbeitsplätze bei ihnen im Betrieb fallen unter die Definition von Alleinarbeit? Wie oft kommt es vor, dass sich keine Kollegen oder Kolleginnen in Ruf- oder Sichtweite befinden. Dies ist häufiger der Fall, als man im ersten Moment denkt.

	
	Passen Sie die Liste an Ihre konkrete Situation an und nutzen Sie die Folie als Abschluss / Auflösung der Diskussion.

	
	In diesem Abschnitt lernen die Teilnehmenden die Hauptgefährdungen von Alleinarbeit und die Abgrenzung von  gefährlicher Alleinarbeit kennen.

	
	Gehen Sie auf die konkreten Probleme, Risiken und Belastungen bei Alleinarbeit ein.
Mangelhafte Erstversorgung bei Unfällen
Kommt es bei Alleinarbeit zu einem Arbeitsunfall, kann die Person so schwer verletzt sein, dass sie den Unfallort nicht mehr selbstständig verlassen kann. Im schlechtesten Fall ist die verletzte Person bewusstlos und nicht mehr in der Lage, selbst Hilfe zu rufen.
Ohne geeignete Schutzmaßnahmen würde sie vielleicht erst nach einigen Stunden gefunden und versorgt. Dies beeinträchtigt die Heilungschancen.
Psychische Belastungen
Vor allem Mitarbeitende, die längere Zeit allein arbeiten, berichten, dass sie sich isoliert fühlen. Ihnen fehlt der Kontakt zu Kollegen und Kolleginnen. Gerade, wenn herausfordernde Aufgaben zu bewältigen sind, fehlt ihnen die Unterstützung anderer Personen. Dies kann Ängste auslösen. Besonders Alleinarbeit in der Nachtschicht wird von vielen Beschäftigten als belastend empfunden.
Schutzlosigkeit gegenüber Angriffen
Mitarbeitende, die allein arbeiten, können unter Umständen eine besondere Gefährdung gegenüber Angriffen haben. Dies gilt vor allem dann, wenn die Mitarbeitenden
mit Geld oder wertvollen Materialien zu tun haben,
mit schwierigen Personen zu tun haben, die z. B. unter Einfluss von Alkohol und Drogen stehen,
in sozialen Brennpunkten tätig sind oder
an Arbeitsplätzen tätig sind, die nicht im Einflussbereich des Betriebs liegen, z. B. im Bereich der mobilen Pflege oder der Jugendhilfe.
Fehlende Akzeptanz der Schutzmaßnahmen
Ein weiteres Problem beim Thema Alleinarbeit entsteht, wenn Beschäftigte Schutzmaßnahmen ablehnen, z. B. weil sie sich dadurch überwacht fühlen.

	


	Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Alleinarbeitsplätze sicher zu gestalten. Hierzu gehört es auch, eine wirksame Erste Hilfe sicherzustellen. Überall dort, wo ein erhöhtes Unfallrisiko („gefährliche Alleinarbeit“) besteht, sind deshalb besondere Maßnahmen zu treffen.
Gefährliche Arbeiten sollten Mitarbeitende grundsätzlich nicht allein durchführen!
Wenn es aufgrund der betrieblichen Gegebenheiten unbedingt erforderlich ist, dass eine gefährliche Arbeit allein durchgeführt wird, muss der Arbeitgeber Maßnahmen treffen, um den Arbeitsplatz zu überwachen, sodass die Mitarbeitenden bei einem Notfall schnell Hilfe erhalten. 
Welche Maßnahmen geeignet sind, erfahren die Teilnehmenden im nächsten Abschnitt.

	
	In diesem Abschnitt lernen die Teilnehmenden Schutzmaßnahmen zur Absicherung von Alleinarbeit kennen.

	
	Bei der Auswahl von Personen, die allein Arbeiten durchführen sollen, muss der Arbeitgeber beachten, dass nicht jede Person geeignet ist, allein zu arbeiten. Auf 3 Dinge kommt es an:
Körperliche Eignung: Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder einem schlecht eingestellten Diabetes sollten nicht allein arbeiten, da sie bei einem medizinischen Notfall ggf. erst verzögert Hilfe erhalten können. Auch Personen, die Abhängigkeiten gegenüber Alkohol, Drogen oder Medikamenten haben, sind nicht geeignet.
Psychische Eignung: Wer allein arbeitet, sollte nicht an psychischen Erkrankungen leiden und eine gesunde Stressresistenz aufweisen, da in Notsituationen ein kühler Kopf gefragt ist. Wenn Personen Angst vor Alleinarbeit oder Alleinarbeit in der Nacht haben, ist dies auch zu berücksichtigen.
Geistige (intellektuelle) Eignung: Personal, das allein arbeitet, muss in der Lage sein, erhaltene Anweisungen korrekt auszuführen und in Notsituationen richtig zu reagieren.

	
	Damit Personal, das allein arbeitet, bei einem Arbeitsunfall schnell Hilfe erhält, muss der Arbeitgeber bei Alleinarbeit für eine geeignete Überwachung der Arbeitsplätze sorgen. Welche Maßnahmen zur Überwachung geeignet sind, hängt stark davon ab, mit welchen Verletzungen zu rechnen ist. Gehen Sie mit den Teilnehmenden die verschiedenen Einstufungen durch. 
Passen Sie die Beispiele ggf. für Ihren Betrieb an. Sie können auch mit den Teilnehmenden gemeinsam konkrete Beispiele aus dem Betrieb sammeln. Dies geht besonders gut am Flipchart oder Whiteboard.
Geringe Gefährdung
Das Gefährdungspotenzial der Tätigkeit ist gering. Bei einem Unfall ist nur mit geringen Verletzungen bzw. geringen akuten Beeinträchtigungen der Gesundheit zu rechnen. 
Erhöhte Gefährdung
Die durchgeführten Tätigkeiten bergen ein erhebliches Verletzungsrisiko bzw. die Gefahr einer erheblichen Beeinträchtigung der Gesundheit. 
Weitere Beispiele: 
Arbeiten auf Leitern, z. B. Hausmeistertätigkeiten
Einfache Instandhaltungsarbeiten in der Rufbereitschaft
Kritische Gefährdung
Aufgrund des Gefahrenpotenzials der Tätigkeit oder der Arbeitsumgebung ist mit besonders schweren Verletzungen bzw. besonders schwere akuten Beeinträchtigungen der Gesundheit zu rechnen. Die Person ist ggf. bewusstlos und nicht mehr in der Lage, die Rettung selbst zu unterstützen.
Bei vielen Tätigkeiten mit kritischer Gefährdung ist Alleinarbeit wegen des hohen Risikos verboten, z. B. bei Arbeiten in Behältern und engen Räumen.



	


	Das Ablaufdiagramm zeigt, ob und unter welchen Bedingungen Alleinarbeit erlaubt ist. Kurz gesagt: Je schwerer die zu erwartende Verletzung und je wahrscheinlicher ein Unfall, desto kritischer ist die Alleinarbeit einzuschätzen.  
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	Wann Mitarbeitende welche Meldeeinrichtung verwenden dürfen, hängt vom Gefahrenpotenzial der Tätigkeit ab. Bei kritischen Gefährdungen müssen Meldeeinrichtungen genutzt werden, die in der Lage sind, automatisch einen Alarm auszulösen, wenn die verletzte Person selbst nicht mehr dazu in der Lage ist, z. B. weil sie bewusstlos ist.
Heben Sie an dieser Stelle die Meldeeinrichtungen hervor, die im Betrieb verwendet werden (sollen). Verbinden Sie die Unterweisung ggf. mit einer Einweisung auf die Geräte. 
Am Ende der Unterweisung sollte den Teilnehmenden klar sein, 
· bei welchen Tätigkeiten sie welche Meldeeinrichtungen verwenden müssen,
· wo sie diese ggf. erhalten (z. B. Wachdienst) und 
· wie diese zu verwenden sind. 

	
	Personen-Notsignal-Anlagen (PNA) werden überwiegend zur Überwachung von Einzelarbeitsplätzen mit erhöhter oder kritischer Gefährdung eingesetzt.
Eine Personen-Notsignal-Anlage besteht aus 2 Komponenten:
1. Personen-Notsignal-Gerät
Das Personen-Notsignal-Gerät tragen Sie bei Alleinarbeit immer bei sich. Es kann sich um ein gesondertes Gerät handeln. Oft ist die Funktion aber beispielsweise in einem Mobiltelefon, einem Funktelefon oder einem Notfallarmband integriert.
Sie haben die Möglichkeit, durch Drücken der Notsignaltaste (willensabhängig) einen Personenalarm auszulösen. Zusätzlich verfügen Personen-Notsignal-Geräte über Sensoren, um Notfälle erkennen zu können und in bestimmten Alarmfällen notfalls auch automatisch und willensunabhängig einen Personenalarm auszulösen.
Typische Alarmfälle sind:
Lagealarm: Der Sensor erfasst, dass sich das Gerät in einer waagerechten Position befindet (z. B. weil Sie gestürzt sind und auf dem Boden liegen), und löst einen Alarm aus.
Ruhealarm: Der Sensor erfasst, wenn Sie sich längere Zeit nicht bewegt haben (z. B. weil sie bewusstlos sind), und löst einen Alarm aus.
Zeitalarm: Sie müssen regelmäßig, z. B. alle 15 Minuten, aktiv eine Taste quittieren. Tun Sie dies nicht, löst das Personen-Notsignal-Gerät Alarm aus.
Welche Alarmfälle Ihr Betrieb nutzt, erfahren Sie in der Einweisung auf das Gerät.
Personen-Notsignal-Empfangszentrale
Die Personen-Notsignal-Empfangszentrale ist eine Einrichtung, in der die Notsignale der einzelnen Personen-Notsignal-Geräte empfangen und verarbeitet werden. Einige Empfangszentralen ermöglichen eine direkte Sprachverbindung mit der verunfallten Person –- vergleichbar mit einer Freisprecheinrichtung im Auto.
Damit sofort Hilfemaßnahmen eingeleitet werden, wenn ein Notruf eingeht, muss sich die Personen-Notsignal-Empfangszentrale an einer ständig besetzten Stelle, z. B. in einer Leitwarte oder beim Wachdienst befinden. Alternativ kann das Gerät auch so eingerichtet werden, dass der Personenalarm automatisch an eine ständig besetzte Stelle, z. B. über die 112 an die Rettungsleitstelle weitergeleitet wird, die dann die Hilfsmaßnahmen einleitet.

	Für die Verwendung von Personen-Notsignal-Geräten ist eine ergänzende Unterweisung erforderlich!
Falls Ihre Teilnehmenden PNA nutzen sollen, müssen Sie die Unterweisung an dieser Stelle um folgende Informationen ergänzen:
bei welchen Tätigkeiten die PNA verwendet werden soll,
wie das Gerät funktioniert (z. B. Alarme),
wie die Teilnehmenden vor jeder Verwendung einen Funktionstest durchführen und
wie sie sich bei außergewöhnlichen Ereignissen während der Alleinarbeit verhalten sollen.
Außerdem müssen Sie die Nutzung der PNA praktisch üben, 
z. B. indem Sie einen Alarm auslösen und prüfen, ob die Rettungskette anläuft.




	
	Fassen Sie die Unterweisung gerne mit einer persönlichen Abschlussbotschaft an die Teilnehmenden zusammen.
Geben Sie die Möglichkeit, offene Fragen zu stellen.
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